
Vertrag über die Zusammenarbeit der Gemeinden im

Zivi Istands kreis Kloten

Gestützt auf $ 26 Abs. 3 Ee ZGB und gg 1 und 1.a.

der kantonalen Zivilstandsverordnung (kant, ZSM

L Vertragsgemeinden, Sitz und Bezeichnung

Art. 1 Die politischen Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Nürensdorf,
Opfikon, Rümlang und Kloten bilden unter der Bezeichnung
"Zivilstandskreis Kloten" auf unbestimmte Zeit einen Zivilstands-
kreis.

Als Sitz des Zivilstandskreises wird die politische Gemeinde Klo-
ten festgelegt.

Art.2

!1. Aufgaben und Zuständigkeiten

Art.3

Art.4

Ðas Zivilstandsamt Kloten erfüllt alle Aufgaben des Zivilstandswe-
sens, die den Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht
zukommen.

Der Stadtrat der Sitzgemeinde ist zuständig für

- die Ernennung oder Wahl der Zivilstandsbeamtin bzw. des
Zivilstandsbeamten sowie deren bzw. dessen Stellvertretung
und die Anstellung des ubrigen Personals des Zivilstandsam-
tes nach Massgabe der Personalverordnung der Stadt Kloten
und der kantonalen Zivilstandsverordnung

- die Aufsicht über das Zivilstandsamt sowie die Behandlung
allfälliger Beschwerden, soweit die Organisation des Zi-
vilstandsamtes in Frage steht

- die Disziplinargewalt uber die auf dem Zivilstandsamt tätigen
Personen

- die Beurteilung der Übertretungen gemäss Aft. 182 Abs. 1

ZStV

- die Festsetzung der Kostenbeiträge.
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Art.5 Die Sitzgemeinde bestimmt

- den Standort des Amts- und des Traulokals

die Besoldung der im Zivilstandsamt tätigen Personen gemäss
Personalverordnung

die nötige lnfrastruktur (insbesondere Arbeitsplätze, EDV,
feuersichere Aufbewahrung, Archivräume sowie weitere be-
triebliche Rahmenbedingungen wie öffnungszeiten, usw.).

Art.6 Den Vertragsgemeinden steht zu, fur die Trauungen in der Wohn-
gemeinde ein eigenes Traulokal unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen.

Art.7 Das Zivilstandsamt legt im Einvernehmen mit dem Stadtrat der
Sitzgemeinde die Öffnungszeiten fest und macht sie bekannt.

lll. Rechnungswesen und Kostenverteiler

Art E 
3i:fr:1::iì3lÏi"uäülLJ-iifififl:HH:ffiffi:1"ff ïl#ffi:
de und Erträge wie folgt gegliedert transparent:

- Personalaufirvand

- Sachaufwand

- (internverrechnete) lmmobilienaufwendungen

- (internverrechnete) Kapitalaufiruendungen

- (internverrechnete)Abschreibungen

- übrige interne Verrechnungen

- Gebührenerträge

- Erträge aus Beiträgen der Anschlussgemeinden

- Andere Erträge

Die Kosten für die systematische Rückerfassung in lnfostar aus
den Familienregistern der Anschlussgemeinden fallen vollumfäng-
lich zu Lasten der jeweiligen Anschlussgemeinde und werden se-
parat ausgewiesen und in Rechung gestellt.

Die Nettokosten werden den Vertragsgemeinden nach Massgabe
deren Einwohnezahl (1. Januar des Rechnungsjahres) jährlich in
Rechnung gestellt.
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lV. Vertragsänderung, Kündigung

Art. 10

Art. 11

Vertragsänderungen bedürfen der Zustimmung aller Gemeinderä-
te.

Die Anderungen bedürfen der Genehmigung des Regierungsra-
tes.

Der Vertrag kann von jedem Gemeinderat unter Einhaltung einer
12-monatigen Kündigungsfrist je auf das Ende eines Kalenderjah-
res gekündigt werden. lm Zeitpunkt der Kündigung muss eine
neue Festlegung der davon betrotfenen Zivilstandskreise durch
den Regierungsrat vorliegen.

Att.12 Vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen den Vertragsge-
meinden aus diesem Vertrag sind nach den Bestimmungen des
Verwa ltun gsrechtspflegegesetzes zu erl ed i gen.

V. Schluss- (und Übergangsbestimmungen)

Art. 13 Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung der Vertragsgemeinden so-
wie nach der Genehmigung durch den Regierungsrat in Abspra-
che mit der kantonaleri Aufsiclrtsbehörde im Zivilstandswesen für
die Gemeinden

Bassersdorfaufden 1. Juli 2003

Dietlikon auf den l. Juni 2003

Nürensdorf auf den 1. Juli 2003

Opfikon auf den 1. Mai 2003

Rümlang auf den l. Juli 2003

in Kraft.

Art.14 Die Vertragsgemeinden sind verpflichtet, der Sitzgemeinde auf
lnkraftsetzung des Vertrages die Zivilstandsregister sowie die da-
zugehörigen Vezeichnisse und Belege in ordnungsgemässem
Zustand zu übergeben.
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Genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Bassersdorf vom 10. Dezember 2002

Gemei nderat Bassersdorf

Geme indepräsident r-Stv

Franz Zemp Madin

Genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Dietlikon vom 26. November 2002

Gemeinderat Dietlikon

Gemeinde dent esch iber

."¿-

Schreiber Martin Keller

Genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nurensdorf vom 10. Dezember 2002

Gemeinderat Nürensdorf

Gemein ent Geme ber

/r\"ü
Franz Brunner Heinz Stauch

Genehmigt mit Beschluss des Stadtrates Opfikon vom 21, Januar 2003

Stadtrat Opfikon

Stadtpräsident

Walter Fehr

sdirektor

&<-¿.{-¿*
Hansruedi Bauer
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Genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Rümlang vom 26. November 2OO2

Gemeinderat Rtimlang

Gemeindepräsident
\
meindeschreiber

omas Peter

&t

/
Bruno Heinzelmann

\lom RegËenmgsrat c5.43
mit Beçchluss Nr' Z,8L - ggt€htftd

Èr

Werner Bosshard Anton Frauenfelder

Genehmigt mit Beschluss des Stadtrates Kloten vom 19. November 2002

Stadtrat Kloten

Stadtpräsident Venrvaltungsdirektor/
Stadtschreiber
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